
    

 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 41/004/2020 
 

 Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus am 02.03.2020 
 

Zu Punkt 11: Widmungstext für das Gedenkzeichen im Neandertal 

 
KA Niklaus regt an, hinter den QR-Code auch einen Link in englischer Sprache zu hinterlegen. 
Fr. Dr. Bußkamp sagt dies zu.  

  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss beschließt den in der Vorlage genannten überarbeiteten Text für das 
Gedenkzeichen. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 

 Kreisausschuss am 16.03.2020 
 

Zu Punkt 8: Widmungstext für das Gedenkzeichen im Neandertal 

 
KA Schulte führt aus, dass der vorherige Text „Menschen, die sich dem NS-Regime nicht beugen 

wollten oder für die Kriegsindustrie arbeiten mussten“ die Situation genauer und somit passender 

beschrieben habe, als die neue Formulierung „unschuldige Menschen“. Aus seiner Sicht könne es 

keine Schuld geben, die es rechtfertigen würde, Menschen zu Zwangsarbeit zu zwingen oder 

allgemein zu quälen.  

 

Darüber hinaus sei die damalige Zeit beispielsweise keine Naturkatastrophe gewesen, sondern 

wissentliches unmenschliches Handeln von einem Regime. Aus diesen Gründen sei die alte 

Formulierung an dieser Stelle passender. 

 

Abschließend appelliert er an die Mitglieder des Kreisausschusses, die ursprüngliche Formulierung 

beizubehalten. 

 

KA Völker sowie KA Köster-Flashar stimmen KA Schulte zu. 

 

KA Küchler verdeutlicht, dass es in ihrer Fraktion eine hitzige Diskussion bezogen auf diese Thematik 

gegeben habe und sie daraus resultierend mit der neuen Formulierung einverstanden wäre. 

 

Abschließend entschließen sich alle Mitglieder bezogen auf den ersten Satz die ursprüngliche 

Formulierung, sprich „Hier im Neandertal wurden während der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft Menschen, die sich dem NS-Regime nicht beugen wollten oder für die 

Kriegsindustrie arbeiten mussten, verfolgt, gequält, gefoltert und ermordet.“, beizubehalten und 

stimmen über diesen modifizierten Beschlussvorschlag ab.  

  
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss beschließt den in der Vorlage genannten überarbeiteten Text für das 
Gedenkzeichen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
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